
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV OB-008/10 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: OB Fachbereich:       Termin der Tagung: 24.02.2010 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 16.02.2010  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss 17.02.2010 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 24.02.2010 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        Ortsbeiräte       
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 Soziales, Gleichstellg. u. Rechte d. Minderh.         

 

Beratungsgegenstand: 
 
Absehen einer öffentlichen Ausschreibung der Stelle „Beigeordnete/r für den Geschäftsbereich 
Stadtentwicklung und Bauen“ 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Von einer öffentlichen Ausschreibung der Stelle „Beigeordnete/r für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung und 
Bauen“ wird abgesehen. 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
Der Oberbürgermeister beabsichtigt, Frau Tzschoppe zur Wiederwahl vorzuschlagen. 
Die Amtszeit der Beigeordneten für den Geschäftsbereich „Stadtentwicklung und Bauen“, 
Frau Marietta Tzschoppe, ist zum 31. Juli 2010 beendet. Frau Marietta Tzschoppe hat 
gegenüber dem Oberbürgermeister am 14.12.2009 schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, im 
Falle einer Wiederwahl als Beigeordnete für den benannten Geschäftsbereich zur Verfügung 
zu stehen.  
Angesichts der Bereitschaftserklärung kann die Stadtverordnetenversammlung Cottbus von 
einer öffentlichen Ausschreibung der Stelle „Beigeordnete/r für Stadtentwicklung und Bauen“ 
nach § 60 Abs. 2 Satz 2 BbgKVerf absehen. 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
 

 


